
Deutscher Bundestag 
6. Wahlperiode 

Drucksache VI/55 

Antrag 

der Abgeordneten Müller (Berlin), Benda, Dr. Gradl, 

Wohlrabe und Genossen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Entwurf eine Zweiten Gesetzes 

zur Änderung des Schlußtermins für den Abbau der Wohnungs

-

zwangswirtschaft und über weitere Maßnahmen auf dem Ge

-

biete des Mietpreisrechts im Land Berlin 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel I  
Änderung des Schlußtermins 

§ 1 

Änderung des Zweiten Bundesmietengesetzes 

Das Zweite Bundesmietengesetz vom 23. Juni 1960 
(Bundesgesetzbl. I S. 389) in der im Land Berlin gel-
tenden Fassung, zuletzt geändert durch § 2 des 
Gesetzes zur Änderung des Schlußtermins für den 
Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und über 
weitere Maßnahmen auf dem Gebiete des Mietpreis-
rechts im Land Berlin vom 3. April 1967 (Bundes-
gesetzbl. I S. 393), wird wie folgt geändert: 

1. § 15 .erhält die folgende Fassung: 

„§ 15 

Die Mietpreise für preisgebundenen Wohn-
raum werden mit Wirkung vom 1. Januar 1973 
freigegeben." 

2. § 18 erhält die folgende Fassung: 

,,§ 18 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 1972 außer Kraft. Gleichzeitig treten 
außer Kraft: 

1. Das Erste Bundesmietengesetz; 

2. das Dritte Bundesmietengesetz und das 
Sechste Bundesmietengesetz; 

3. die mietpreisrechtlichen Vorschriften des 
Ersten und des Zweiten Wohnungsbauge-
setzes mit Ausnahme der §§ 87, ,88 b und 111 
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes; 

4. die Altbaumietenverordnung Berlin — 
AMVOB — vom 21. März 1961 (Bundesge-
setzbl. I S. 230), zuletzt geändert durch § 7 
des Gesetzes zur Änderung des Schlußtermins 
für den Abbau der Wohnungszwangswirt-
schaft und über weitere Maßnahmen auf dem 
Gebiete des Mietpreisrechts im Land Berlin 
vom 3. April 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 393) ; 

5. die Neubaumietenverordnung 1962 (NMVO 
1962) vom 19. Dezember 1962 (Bundesgesetz-
blatt I S. 753), zuletzt geändert durch Artikel 
II der Verordnung zur Änderung der Zweiten 
Berechnungsverordnung vom 20. Dezember 
1967 (Bundesgesetzbl. I S. 1298) ; 

6. sonstige mietpreisrechtliche Vorschriften, so-
weit sie bis zu dem nach Satz 1 maßgebenden 
Zeitpunkt noch gelten. 

(2) Die §§ 22, 23 sowie die §§ 18 bis 20 des Ersten 
Bundesmietengesetzes, soweit sie nach den §§ 22, 23 
entsprechend anzuwenden sind, treten ein Jahr nach 
dem in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt 
außer Kraft. 

(3) Die Vorschriften des Gesetzes zur Sicherung 
der Zweckbestimmungen von Sozialwohnungen 
(Wohnungsbindungsgesetz 1965 — WoBindG 1965) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. August 
1968 (Bundesgesetzbl. I S. 889) bleiben unberührt." 
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§2 

Änderung des Mieterschutzgesetzes 

§ 54 des Mieterschutzgesetzes in der Fassung vom 
15. Dezember 1942 (Reichsgesetzbl. I S. 712) in der 
im Land Berlin geltenden Fassung, zuletzt geändert 
durch das Gesetz zur Änderung des Schlußtermins 
für den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und 
über weitere Maßnahmen auf dem Gebiete des 
Mietpreisrechts im Land Berlin vom 3. April 1967 
(Bundesgesetzbl. I S. 393), erhält folgende Fassung: 

,;§ 54 

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
1972 außer Kraft." 

Artikel II 
 Sechstes Bundesmietengesetz 

§1 
Mieterhöhung 

(1) Im Land Berlin darf bei preisgebundenem 
Wohnraum, der bis zum 24. Juni 1948 bezugsfertig 
geworden ist, und bei preisgebundenem Wohnraum, 
der in der Zeit vom 25. Juni 1948 bis zum 31. De-
zember 1949 bezugsfertig geworden und ohne 
öffentliche Mittel im Sinne des § 3 des Ersten Woh-
nungsbaugesetzes geschaffen worden ist, die am 
31. Dezember 1969 preisrechtlich zulässige Grund-
miete vom 1. Januar 1970 an erhöht werden: 

a) bei Wohnraum mit Toilette innerhalb der Woh-
nung, mit Bad und mit Zentralheizung um 15 vom 
Hundert, 

b) bei Wohnraum mit Toilette innerhalb der Woh-
nung und mit Bad ohne Zentralheizung um 
10 vom Hundert, 

c) bei Wohnraum -ohne Bad und ohne Zentral-
heizung, aber mit Toilette innerhalb der Woh-
nung um 5 vom Hundert. 

Der Vermieter kann die auf die Mieterhöhung ge

-

richtete Erklärung vom 1. Januar 1970 an abgeben. 

(2) Grundmiete im Sinne des Absatzes 1 ist die 
preisrechtlich zulässige Miete nach dem Stande vom 
31. Dezember 1969 abzüglich folgender in ihr ent-
haltener Beträge: 

1. Umlagen für den Wasserverbrauch, 

2. Kosten des Betriebes der zentralen Heizungs- 
und Warmwasserversorgungsanlagen, 

3. Umlagen oder Zuschläge für laufende Mehrbe-
lastungen seit dem 1. Juli 1953, 

4. Untermietzuschläge, 

5. Zuschläge wegen Nutzung von Wohnraum zu 
anderen als Wohnzwecken, 

6. Mieterhöhungen für Wertverbesserungen nach 
§ 11 der Altbaumietenverordnung Berlin. 

Die in Satz 1 genannten Beträge dürfen neben der 
nach Absatz 1 erhöhten Grundmiete erhoben wer-
den. 

(3) Die  in Absatz 1 genannten Ausstattungen sind 
nur zu berücksichtigen, wenn sie am 31. Dezember 
1969 vorhanden sind. Als Bad ist eine betriebsfähige 
Badeeinrichtung mit Wanne oder Dusche in einem 
besonderen Raum innerhalb der Wohnung und mit 
zentralem oder besonderem Warmwasserbereiter 
anzusehen. Als Zentralheizung ist eine betriebs-
fähige und tatsächlich in Betrieb befindliche Zentral-
heizung anzusehen. 

(4) Eine vom Mieter selbst betriebene Etagen-
heizung, eine Badeeinrichtung oder eine Toilette in 
der Wohnung, die ganz oder überwiegend auf 
Kosten des Mieters geschaffen ist, bleibt bei der 
Anwendung des Absatzes 1 außer Betracht. 

§2 

Ausschluß von Mieterhöhungen 

§ 1 gilt nicht 

1. für Wohnraum, der nach seiner Beschaffenheit 
den allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohnverhältnisse offensichtlich nicht genügt, 
insbesondere wegen ungenügender Licht- und 
Luftzufuhr, wegen dauernder Feuchtigkeit oder 
wegen unhygienischer oder unzureichender sani-
tärer Einrichtungen; 

2. für Kellerwohnungen, Bunkerwohnungen, Barak-
ken, Wohnungen in Behelfsheimen, Nissenhütten 
und sonstige behelfsmäßige Unterkünfte, sowie 
für Wohnraum, dessen weitere Benutzung aus 
bauordnungsrechtlichen Gründen oder auf Grund 
von Anordnungen der Wohnungsaufsicht und 
Wohnungspflege wegen baulicher oder sonstiger 
Mängel untersagt ist. 

§3 

Entsprechende Anwendung 

Die §§ 8 bis 11 und 12 Abs. 1 Satz 1 des Dritten 
Bundesmietengesetzes vom 24. August 1965 (Bun-
desgesetzbl. I S. 969, 971) in der in Berlin geltenden 
Fassung, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Fort-
führung des sozialen Wohnungsbaues (Wohnungs-
bauänderungsgesetz 1968 — WoBauÄndG 1968) vom 
17. Juli 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 821, 828), gelten 
entsprechend. 

Artikel III 

Änderung sonstiger Vorschriften 

§1 
Änderung des Ersten Bundesmietengesetzes 

§ 23 a des Ersten Bundesmietengesetzes vom 27. 
Juli 1955 (Bundesgesetzbl. I S. 458) in der im Land 
Berlin geltenden Fassung, zuletzt geändert durch das 
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Gesetz zur Änderung des Schlußtermins für den 
Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und über 
weitere Maßnahmen auf dem Gebiete des Mietpreis-
rechts im Land Berlin vom 3. April 1967 (Bundes-
gesetzbl. I S. 393), erhält folgende Fassung: 

„§ 23 a 

Bei Mietverhältnissen über bis zum 31. Dezem-
ber 1949 bezugsfertig gewordenen Wohnraum in 
Einfamilienhäusern mit einem Einheitswert von 
mehr als 30 000 Deutsche Mark gelten die §§ 18 
bis 20 entsprechend mit der Maßgabe, daß an 
Stelle der preisrechtlich zulässigen Miete die 
Kostenmiete im Sinne der §§ 6 und 7 der Anord-
nung über Höchstpreise bei der Vermietung von 
Wohnräumen und gewerblichen Räumen vom 
12. Juni 1950 (Verordnungsblatt für Groß-Berlin 
I S. 216) in der Fassung vom 26. Juni 1951 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin S. 492) zuzüglich 
der Mieterhöhungen, die nach den §§ 5, 7, nach 
dem Zweiten, nach dem Dritten und nach dem 
Sechsten Bundesmietengesetz preisrechtlich zuläs-
sig sind, tritt. Maßgeblich ist der Einheitswert im 
Sinne des Bewertungsgesetzes vom 16. Oktober 
1934 (Reichsgesetzbl. I S. 1035) nach den Wertver-
hältnissen vom 1. Januar 1935." 

§2 

Änderung des Dritten Bundesmietengesetzes 

§ 4 a des Dritten Bundesmietengesetzes vom 
24. August 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 969) in der im 
Land Berlin geltenden Fassung, eingefügt durch § 4 
Nr. 2 des Gesetzes zur Änderung des Schlußtermins 
für den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft und 
über weitere Maßnahmen auf dem Gebiete des Miet-
preisrechts im Land Berlin vom 3. April 1967 (Bun-
desgesetzbl. I S. 393), erhält folgende Fassung: 

„§ 4 a 

(1) Weist der Vermieter nach, daß die nach § 2 
Abs. 1 Sätze 1, 2 und § 3 erhöhte Grundmiete zu-
züglich der Mieterhöhung nach § 1 des Sechsten 
Bundesmietengesetzes wesentlich unter der nach 
einer Ertragsberechnung errechneten Miete bleibt,  

so hat die Preisbehörde eine entsprechende Miet-
erhöhung zu genehmigen. 

(2) Der Antrag kann in der Zeit vom 1. Januar 
1970 bis zum 31. Dezember 1971 gestellt werden." 

§3 

Änderung mietrechtlicher Vorschriften 

§ 565 des Bürgerlichen Gesetzbuches wird wie 
folgt geändert: 

Es wird folgender neuer Absatz 2 a eingefügt: 

„ (2 a) Ist im Land Berlin eine vermietete Eigen-
tumswohnung veräußert oder ist an Mietwohn-
raum nach der Veräußerung Wohnungseigentum 
begründet worden, so ist für die Dauer  der  Miet-
preisbindung die Kündigung eines Mietverhält-
nisses über Wohnraum spätestens am dritten 
Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf 
des fünften folgenden Monats zulässig. Nach fünf, 
acht und zehn Jahren seit der Überlassung des 
Wohnraums verlängert sich die Kündigungsfrist 
um jeweils sechs Monate. Die Sätze 1 und 2 gelten 
für ,die Kündigung eines Mietverhältnisses über 
Wohnraum auch dann, wenn die Kündigung eine 
Veräußerung des Mietwohnraums vor oder nach 
der Begründung von Wohnungseigentum möglich 
machen oder erleichtern soll. Absatz 2 Sätze 3 
und 4 gelten entsprechend." 

Artikel IV 
Schlußvorschriften 

§ 1 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

§2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1970 in Kraft. 

Bonn, den 11. November 1969 

Müller (Berlin) 
Benda 

Dr. Gradl 
Balkenhol 
Wohlrabe 

Dr. Becher (Pullach) 
Biechele 

Breidbach 
Bremer 
Damm 

Franke (Osnabrück) 
Dr. Franz 

Geisenhofer 
Freiherr von  und zu Guttenberg 

Dr. Huys 
Dr. Jahn (Braunschweig) 

Dr. Kotowski 
Dr. Kreile 
Lemmer 
Memmel 

Orgaß 

Frau Pieser 
Rawe 

Dr. Riedl 
Rollmann 

Seiters 
Dr. Sprung 

Schmitt (Lockweiler) 
Dr. Schwörer 

Weigl 
Ziegler 
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Begründung 

I. 

Am 15. Februar 1967 verabschiedete der Deutsche 
Bundestag das Gesetz zur Änderung des Schlußter-
mins für den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft 
und über weitere Maßnahmen auf dem Gebiete des 
Mietpreisrechts im Land Berlin vom 3. April 1967. 
Danach wurde unter Berücksichtigung besonderer 
Tatbestände in Berlin der Schlußtermin für die Auf-
hebung der Mietpreisbindung und des Mieter-
schutzes einheitlich auf den 1. Januar 1970 fest-
gelegt, nachdem die Bewirtschaftung des Wohn-
raums bereits mit Wirkung vom 1. Januar 1969 
auch in Berlin aufgehoben wurde. Einer der maß-
gebenden Gründe für die damalige Regelung war, 
die Mietpreisbindung nicht eher freizugeben, bis ein 
genügend großes Angebot von — den heutigen An-
sprüchen gerecht werdenden — Wohnungen vorhan-
den ist. Damit soll der Zuzug von jungen Arbeit-
nehmern nach 'Berlin  und deren Familiengründung 
gefördert und umgekehrt die Abwanderung aus 
Berlin verhindert werden. 

Im Hinblick auf diese Zielsetzung muß festgestellt 
werden, daß die gegenwärtigen Verhältnisse auf 
dem Berliner Wohnungsmarkt die Mietpreisfreigabe 
leider vorläufig nicht zulassen. 

Mit dem vorliegenden Entwurf sollen für eine wei-
tere Übergangsphase unbillige Härten für den 
Mieter vermieden, aber die Eingliederung der Woh-
nungswirtschaft in die soziale Marktwirtschaft nicht 
verhindert werden. Sobald die quantitativen und 
qualitativen Voraussetzungen dafür gegeben sind, 
sollen die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft 
auch für das Wohnungswesen gelten. 

Daß in Berlin vor allem nicht genügend qualitativ 
ausgestattete Wohnungen vorhanden sind, ist unbe-
stritten. Dies geht auch aus einem Gutachten des 
Instituts für angewandte Sozialwissenschaft über 
den Wohnungsbedarf in Berlin vom Mai 1967 her-
vor, in dem es u. a. heißt: 

„Einer quantitativen Überversorgung mit Wohnun-
gen wird auch in Zukunft eine qualitative Unter-
versorgung gegenüberstehen. Der ungewöhnlich 
hohe Stand von Uraltwohnungen, die den heutigen 
Wohnbedürfnissen nicht mehr genügen, erfordert in 
Westberlin weiterhin einen starken Zugang von 
Neubauwohnungen." 

Demnach kann es sich nur darum handeln, noch 
etwas Zeit zu gewinnen, um eine größere Anzahl 
von Neubauwohnungen zu errichten, aber auch neue 
Maßnahmen zu ergreifen, um die ungewöhnlich hohe 
Zahl von erhaltungswürdigen Altbauwohnungen zu 
modernisieren. 

Der politischen Situation Berlins ist eine sich immer 
wiederholende Diskussion um den Weißen Kreis ab

-

träglich. Auch von diesem Gesichtspunkt her ist eine 

nochmalige Verlängerung der Übergangszeit erfor-
derlich. 

Für den Zeitraum einer entsprechender Verlänge-
rung des im Gesetz vom 3. April 1967 festgelegten 
Schlußtermins ist aufgrund der inzwischen eingetre-
tenen erhöhten Bewirtschaftungskosten eine ange-
messene Mieterhöhung bei preisgebundenen Alt-
bauwohnungen mit Innentoiletten, Badeeinrichtun-
gen und Zentralheizung bis zu 15. v. H., bei Woh-
nungen mit Innentoiletten und Badeeinrichtungen 
bis zu 10 v. H. und bei Wohnungen ohne Badeein-
richtung bis zu 5 v. H. der Grundmiete vom 31. De-
zember 1969 vorzusehen. 

Bei dieser Gelegenheit sollte auch eine Vorschrift 
in das geltende Mietrecht aufgenommen werden, die 
eine spekulative Umwandlung von Mietwohnungen 
(in der Regel von Altbauwohnungen) in Eigentums-
wohnungen für die Dauer der Mietpreisbindung ver-
hindert bzw. erschwert. 

Die  Terminverschiebung und die in dem Entwurf 
vorgesehenen Maßnahmen allein genügen nicht zur 
Lösung des Problems. Dazu sind noch weitere gesetz-
liche Maßnahmen zur Verbesserung und Moderni-
sierung der außerordentlich großen Anzahl von er-
haltungswürdigen Altbauwohnungen in Berlin not-
wendig. 

II. 

Artikel I 

Zu § 1 

§ 1 enthält die durch das Hinausschieben des Schluß-
termins für die Mietpreisbindung notwendigen Ter-
minänderungen der §§ 15 und 18 des Zweiten Bun-
desmietengesetzes. § 18 des Zweiten Bundesmieten-
gesetzes ist wegen des in diesem Gesetzentwurf 
vorgesehenen Sechsten Bundesmietengesetzes zu er-
gänzen bzw. neu zu fassen. 

Zu § 2 

Die Verlängerung des Mieterschutzgesetzes bis zum 
31. Dezember 1972 ergibt sich aus der Fristverlänge-
rung für die Mietpreisbindung. 

Artikel II 

Zu § 1 

§ 1 Abs. 1 regelt die Mieterhöhung, für den preis-
gebundenen Altbauwohnraum. Es ist eine Miet-
erhöhung mit Wirkung vom 1. Januar 1970 um 15, 
10 bzw. 5 v. H. vorgesehen. Absatz 2 erläutert den 
Begriff Grundmiete. In Absatz 3 wird festgestellt, 
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daß nur die Ausstattungsmerkmale bei der Miet-
erhöhung zu berücksichtigen sind, die am 31. Dezem-
ber 1969 vorhanden sind. Des weiteren ist der Begriff 
der Zentralheizung und der Badeeinrichtung defi-
niert. Nach Absatz 4 wird die Mieterhöhung aus-
geschlossen, wenn die sanitären Einrichtungen ganz 
oder überwiegend auf Kosten des Mieters geschaf-
fen worden sind. 

Zu § 2 

§ 2 enthält die in den Bundesmietengesetzen üb-
lichen Vorschriften, wonach Mieterhöhungen für sog. 
„Bruchbuden" nicht gelten sollen. 

Zu § 3 

In § 3 ist die entsprechende Anwendung der erfor-
derlichen gesetzlichen Vorschriften geregelt. 

Artikel III 

Zu § 1 

In § 23 a des Ersten Bundesmietengesetzes muß 
folgerichtig auch das im Gesetzentwurf enthaltene 
Sechste Bundesmietengesetz bei der Bildung der an-
gemessenen Miete für preisfreie Einfamilienhäuser 
berücksichtigt werden. 

Zu §2 

§ 4 a Drittes Bundesmietengesetz eröffnet für den 
Vermieter die Möglichkeit, durch Antrag bei der 
Preisbehörde eine Mieterhöhung durchzusetzen, 
wenn im Einzelfall die Grundmiete wesentlich unter 
der nach einer Ertragsberechnung errechneten Miete 
blieb. Die Antragsmöglichkeit war auf die Zeit vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 1970 beschränkt; sie 
soll nunmehr für die Zeit vom 1. Januar 1970 bis 
zum 31. Dezember 1971 gelten. 

Zu § 3 

Mietwohnungen können in Eigentumswohnungen 
umgewandelt werden. Durch Einschieben eines Ab-
satzes 2 a in § 565 BGB sollen in Fällen einer Um-
wandlung von Mietwohnungen in Eigentumswoh-
nungen die Kündigungsfristen verlängert werden, so 
daß diese Umwandlung praktisch erst mit Ablauf der 
Mietpreisbindung erfolgt. 

Artikel IV 

Zu § 1 

§ 1 enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu § 2 

Das Gesetz soll am 1. Januar 1970 in Kraft treten. 


